
12
1637 A

NOTIZEN [VOM ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN] BEZUEG-
LICH DER TEILNAHME VON HINTERSASSENUND DIENSTBOTEN AN
DER LANDSGEMEINDE1

"Statt und Ambt beträffende 1637.

Sidtenmahlen ein Zythero diser missbruch ingesohliehen 3 dass an den Landts-

gmeinden die hindersässen , ja gar die dienst Kneoht 3 umb die Embter meeren

thund deren sy doch nit vächig noch theilhafft syn mögend . Daruss aber mitler

Zytt grosse consequentz ervolgen 3 und wohl möcht argumentiert undt geschlossen

werden Sidtenmahlen sy gwalt umb die Amenschaft 3 Landvogtyen [ - Wahl der

Landvögte in die Gemeinen Herrschaften - ] Panerh [erren ] Landtsfendrich Landt-

schrybem etc Zuo Mindern undt Zuo meheren 3 dass Ja sy auch dieselben Embter

erlangen mögend . Nebendt dem das Albereit am Tag ist 3 das die hindersessen

die fümembsten Tröler sindt 3 und vast alles an Jnen glägen syn will:

Nun sindt vil herren noch Jn Laben die wüssendt das vorzyten diser bruch war 3

das nachdem ein Amman erwelllt worden : alsdann die hindersessen erst Jn den

Platz hinyn glassen worden dem Amman Zuo schwehren;

Also wäre es noch Rathsam die hindersässen abzuschaffen : Jedoch underschid

Zumachen Zwüschend etlichen geschlechtern die über hundert Jar under uns

gwohnet.

Oder 3 damit es unempfindtlich für sich selbs wider abgeschaffet undt solli-

chen missbruch abgethan wurde 3 wäre das allerbest mitel 3 das Jedere Gmeind

[ - Versammlung in Aegeri 3 Menzingen und Baar sowie in der Stadt Zug ] syne Zuo-

fallende Embter selbs besezen möchte 3 dan an denselbigen duldet man kein hin¬

dersässen , sige das Ambt so schlecht alss es Jmmer welle . Warumb sollend sy

dan umb die fümembsten Embter minddem 3 und mehren mögen . Jtem wäre rathsam

das man Kein Vogty [ in den Gemeinen Herrschaften ] besezen thäte dan erst uff



die Landtsgmeind , vor Johannisan welchen der uffrytten.

Jtem mit usspliben wider dem Eydt wan man Jn Rath Rietet . "

1 ) vgl . dazu den entsprechenden Erlass der Landsgemeinde von 1640 , s . SSRQ
Zug I 367 (Nr . 540 ) .
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